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Recherche RES LEGAL - Förderung 
Land:  Malta 

 
 

1. Förderungen im Überblick 
 
 

Förderung im Überblick 
In Malta werden Förderungen für die Errichtung von Solar- und Windenergieanlagen zur privaten Verwendung vergeben. 
Darüber hinaus wird mit privaten PV-Anlagen produzierter Strom durch eine Einspeisevergütung gefördert. 

Förderinstrumente 
 Subventionen. Investitionen in Solar- und Windenergieanlagen für den privaten Gebrauch können durch 

Subventionen gefördert werden. 

 Einspeisevergütung. Von privaten Solaranlagen erzeugter Strom wird durch eine Einspeisevergütung gefördert. 

Geförderte Technologien 
Nur Wind- und Solarenergie sind förderfähig. 

Rechtsvorschriften 

 SL 423.46 (Feed-In Tariff Regulations – Verordnung zur Eispeisevergütung) 

 GN 136/2006 (A Once-Only Grant on the Purchase of Wind Energy Systems – Einmalige Förderungen für den Kauf 
von Windenergieanlagen)  

 GN 82/2008 (Grant of schemes – Regelung zu den Förderprogrammen) 
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2. Rechtsquellen Basisinformationen 
 

Titel der Rechtsquelle 
(Originalsprache) 

Subsidiary Legislation 423.46 Government Gazette Notice 
No. 136/2006 

Government Gazette Notice 
No. 82/2008 

Titel der Rechtsquelle 
(lang) 

Subsidiary Legislation 423.46. 
Feed-In Tariff Regulations 

A Once-Only Grant on the 
Purchase of Wind Energy 
Systems 

Grant of Schemes 

Name (English)Titel 
(Deutsch) 

Verordnung zur 
Einspeisevergütung 

Einmalige Förderungen für den 
Kauf von Windenergieanlagen 

Regelung zu den 
Förderprogrammen 

Kurzbezeichnung 
SL 423.46 GN 136/2006 GN 82/2008 

 

Inkrafttreten 
10.09.2010 01.01.2006 28.01.2008 

Letzte Änderung 
04.03.2011 28.01.2008  

Künftige Änderungen 
   

Zweck 
Diese Verordnung dient der 
Einführung eines 
Einspeisetarifs. 

Diese Richtlinie dient der 
verstärkten Erzeugung von 
Strom aus Windenergie. 

Änderung des zuständigen 
Ministeriums. 

Bezug erneuerbare 
Energien 

Die Verordnung dient 
ausschließlich der Förderung 
Erneuerbarer Energien. 

Diese Richtlinie dient 
ausschließlich der Förderung 
Erneuerbarer Energien. 

Festlegung der Zuständigkeit 
für Förderungen. 

Link zur Rechtsquelle 
im Volltext 

(Originalsprache) 

http://www.justiceservices.gov.
mt/DownloadDocument.aspx?a
pp=lom&itemid=11430&l=1 

http://www.mra.org.mt/Downloa
ds/Grants/GN2006_136%20win
d%20grant.pdf 
 

http://www.mra.org.mt/Downloa
ds/Grants/GGno82.pdf 

Link zur Rechtsquelle 
im Volltext (Deutsch) 
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3. Weiterführende Kontakte 
 
 
 
 

Institution (Name) Website (Startseite) Name der 
Kontaktperson 

(optional) 

Telefonnnummer 
(Zentrale) 

eMail (optional) 

Ministry of Finance, 
the Economy and 
Investment (MFIN) – 
Ministerium für 
Finanzen, Wirtschaft 
und Investitionen 

http://www.finance.gov.mt/  +356 212 335 65 info.mfin(at)gov.mt 

Malta Resources 
Authority (MRA) - 
Regulierungsbehörde 

http://www.mra.org.mt/home.shtml  +356 212 206 19 enquiry(at)mra.org.mt 

Enemalta Corporation 
– Netzbetreiber 

http://www.enemalta.com.mt/page.asp?p=925&l=1  +356 212 246 00 customercare(at)enemalta.com.mt 

Malta Energy 
Efficiency and 
Renewable Energies 
Association 
(M.E.E.R.A.) – 
Maltesischer Verband 
für Energieeffizienz 
und Erneuerbare 
Energien 

http://meerea.org/  +356 795 381 23 meereamalta(at)yahoo.com 

Malta Intelligent 
Energy Management 
Agency (MIEMA) 
(geplant) – 
Maltesische Agentur 
für Intelligente 
Energiewirtschaft 

http://www.miema.org/site/ Jesmond Xuereb +356 213 315 05 jesmond.xuereb(at)ftz.org.mt 
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Förderinstrumente 
 

4.1.  Subvention (Einmalige Förderung) 
 

Kurzbezeichnung der 
Rechtsquelle(n) 

GN 136/2006 
GN 82/2008 

Landesspezifischer 
Förderansatz 

Das Ministerium für Ressourcen und Infrastruktur vergibt einmalige Förderungen für kleine Windenergieanlagen an 
private Investoren (Nr. 5, 4 iv GN 136/2006, i.V.m. GN 82/2008). 

Geförderte Technologien 

Allgemeine Ausführungen Nur Windenergieanlagen sind förderfähig. 

Wind 
Der Strom aus Windenergie muss von Anlagen in Malta erzeugt werden (Nr. 1 GN 
136/2006). 

Solar  

Geothermie  

Biogas  

Wasserkraft  

Biomasse  

Höhe 
Die Höhe der Förderung für Windenergieanlagen beträgt 25 % des Kaufpreises der Anlage, jedoch höchstens 100 Lira 
(233 €) (Nr. 5 GN 136/2006). 

Adressaten 

Berechtigter. Die zur Förderung für Windenergieanlagen Berechtigten sind diejenigen Grundbesitzer, die bei der 
Antragstellung mindestens 18 Jahre alt sind und eine netzgekoppelte Windenergieanlage zum privaten Gebrauch 
installiert haben (Nr. 1 GN 136/2006). 
Verpflichteter. Der Verpflichtete ist der Staat Malta, vertreten durch das Ministerium für Ressourcen und Infrastruktur (Nr. 
4 iv GN 136/2006, i.V.m. GN 82/2008). 

Verfahren 

Verfahren  Antrag. Förderfähige Personen müssen einen Förderantrag stellen. Der 
Antragsteller muss die in der Richtlinie angeführten Dokumente beilegen (Nr. 
4 iv GN 136/2006). Das Antragsformular kann unter folgender Web-Adresse 
heruntergeladen werden: 
www.mra.org.mt/Downloads/Grants/wind%20turbine%20application%20form
.pdf.  

 Förderung. Nach Begutachtung des Förderantrags wird die Förderung 
bewilligt. 

Zuständige Behörde Ministerium für Ressourcen und Infrastruktur 

Flexibility Mechanism  

Kostenträger der Förderung Kostenträger Staat 
Die Kosten der Förderung werden vom Staat getragen. 
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Kostenträger Verbraucher 
 

Kostenträger Anlagenbetreiber 
 

Kostenträger Netzbetreiber 
 

Verteilmechanismus 
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4.2.   Einspeisevergütung (Name des Instruments) 
 

Kurzbezeichnung der 
Rechtsquelle(n) 

SL 423.46 

Landesspezifischer Förderansatz Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen 

Geförderte Technologien 

Allgemeine Ausführungen Nur Photovoltaikanlagen sind förderfähig (Art. 3 SL 423.46). 

Wind  

Solar 
Förderfähig (nur PV) (Art. 3 SL 423.46), solange die Gesamtmenge des Stroms  
aus Photovoltaikanlagen das im Rahmen der Einspeisevergütung förderfähige 
Maximum für das laufende Jahr nicht übersteigt (Anhang 1 SL 423.46). 

Geothermie  

Biogas  

Wasserkraft  

Biomasse  

Höhe 

Allgemeine Ausführungen   

Wind  

Solar 

0.20 €/kWh für Anlagen, die sich nicht auf Wohn- oder Privatgrundstücken befinden 
0.25 €/kWh für Anlagen auf Wohn- oder Privatgrundstücken auf der Insel Malta 
0.28 €/kWh für Anlagen auf Wohn- oder Privatgrundstücken auf der Insel Gozo 
(Anhang 2 SL 423.46) 

Geothermie  

Biogas  

Wasserkraft  

Biomasse  

Degression 

Allgemeine Ausführungen  

Wind  

Solar   

Geothermie  

Biogas  

Wasserkraft  

Biomasse  

Deckelung 

Jedem kW an installierter Leistung wird eine Produktionsleistung von 1600 kWh zugeschrieben (Anhang 1 SL 423.46). 
Darüber hinaus bestehen folgende Beschränkungen der Anlagenleistung bzw. Deckelungen: 
 
Maximalleistung pro Anlage: 

 4800 kWh/Jahr für Anlagen auf Wohn- oder Privatgrundstücken (Anhang 2 SL 423.46). 
 
Generelle Deckelung: 

 160.000 kWh/Jahr für Anlagen, die sich nicht auf Wohn- oder Privatgrundstücken befinden (Anhang 2 SL 
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423.46). 
 
Im Jahr 2011 beträgt die maximal durch den Einspeisetarif förderfähige Gesamtmenge des mit Photovoltaikanlagen 
produzierten und in das Verteilernetz eingespeisten Stroms 24,000,000 kWh zuzüglich nicht vergebener Kapazitäten aus 
dem Jahr 2010 (Anhang 3 SL 423.46). 
 
Strom, der über das Maximum hinaus produziert wird, wird zum gültigen Strompreis vergütet (Art. 6 SL 423.46). 

Förderungsdauer 
 7 Jahre für Anlagen, die sich nicht auf Wohn- oder Privatgrundstücken befinden 

 8 Jahre für Anlagen auf Wohn- oder Privatgrundstücken (Anhang 2 SL 423.46). 

Adressaten 
Berechtigter. Die Berechtigten sind die Betreiber von Photovoltaikanlagen. 
Verpflichteter. Verteilernetzbetreiber Enemalta (Anhang 4 SL 423.46) 

Verfahren 

Verfahren Personen, die eine Anlage installieren, stellen einen Antrag an die Malta Resource 
Authority (Art. 2 SL423.46). Die Einspeisevergütung wird nach dem "First come, 
first served"-Prinzip gewährt (Anhang 1 SL 423.46). 

Zuständige Behörde Malta Resources Authority (MRA) 

Flexibility Mechanism  

Kostenträger der Förderung 

Kostenträger Staat 
 

Kostenträger Verbraucher 
 

Kostenträger Netzbetreiber 
 

Kostenträger Anlagenbetreiber 
 

Verteilmechanismus 
 

 
 


